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TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Anfrage der FBG-Ratsfraktion im Bereich "Am Bubenheimer Berg" für 

die Zeit von Märkten und Flohmärkten eine beidseitige Halteverbotszone 
einzurichten 

 
Die FBG-Ratsfraktion  fragt die Verwaltung: 
 
Ist es möglich, im Bereich der Straße „Am Bubenheimer Berg“ für die Zeit von Märkten und 
Flohmärkten eine beidseitige Halteverbotszone einzurichten? 
Kann das Ordnungsamt zusätzlich auch den ruhenden Verkehr in der Straße „In den Wiesen“ 
an den Veranstaltungstagen zur Sicherheit der Anwohner und Benutzer der Straße verstärkt 
überprüfen? 
 
Auf dem Gelände des ehemaligen Real-Parkplatzes findet jeden Samstag ein Flohmarkt des 
Marktveranstalters Nikolopoulus statt. Leider stellt der Veranstalter nur einen geringen Teil 
des großzügigen Geländes als Parkflächen zur Verfügung. 
Dadurch parken die Besucher des Marktes wild und beidseitig der Straße „Am Bubenheimer 
Berg“. Häufig kommt es zu äußerst gefährlichen Situationen für die Fußgänger und den 
Begegnungsverkehr. Teilweise angebrachte Halteverbotsschilder sind leider entfernt worden. 
Außerdem sind mehrfach Fußgänger beobachtet worden, die durch diese wilde Parksituation 
über die stark befahrene, an dieser Stelle 7-spurige (!!!) B9 auf die angrenzenden Parkflächen 
des Gewerbegebietes Koblenz Nord laufen. 
Hochgefährliche, kaum an Folgen übersehbare Situationen entstehen, die dringend entschärft 
werden müssen. 
 
 
 
 
 
  

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


